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1. Ablauf und Ziele 
Das Audit wurde gemäss den Anforderungen des Swiss Certified Cannabis (SCC) Leitfadens 
(Version 02, IG Hanf Schweiz) durchgeführt. Ziel des Audits ist die Beurteilung der Konformi-
tät der Metamount Schweiz AG mit den Vorgaben zu Qualität, Sicherheit und 
Nachvollziehbarkeit in der Cannabisproduktion gemäss SCC-Leitfaden. 

Das Audit fand in einer gepflegten und angenehmen Atmosphäre statt. Das Thema Qualität 
ist im Unternehmen klar verankert und wird aktiv gelebt sowie von den Mitarbeitenden gut 
verstanden. Arbeitsunfälle wurden bisher keine registriert. Die Produktionsräume und der 
Verarbeitungsbereich machten einen ausserordentlich sauberen, strukturierten und profes-
sionellen Eindruck. 

Nach der theoretischen Einführung erfolgte ein Rundgang durch die Betriebsräumlichkeiten, 
einschliesslich Auf- und Vorzucht, Grow-Räume, Trocknungs- und Verarbeitungsräume. Im 
Anschluss daran wurden die relevanten Prozesse und Dokumentationen besprochen und die 
entsprechenden Nachweis- und Vorgabedokumente stichprobenweise eingesehen. 

Nicht Bestandteil des Audits ist die Überprüfung, inwieweit die bestehenden Prozesse und 
Dokumentationen den Anforderungen der ISO 9001 entsprechen (Mindestanforderungen an 
ein Managementsystem). 

2. Betriebsbeschreibung 
Die Produktionsräumlichkeiten der Metamount Schweiz AG befinden sich in einer ehemali-
gen Fabrik. Auf insgesamt 400 Quadratmetern werden rund 3100 Pflanzen in zwei 
Blühräumen kultiviert. Die Produktion in den Räumen für die Blütephase ist doppelstöckig 
aufgebaut, wobei ausschliesslich die untere Etage genutzt wird. 

Es werden Cannabisblüten mit mehr als 1 % THC für medizinische Zwecke produziert. Die 
Anlage ist hoch technologisiert und wird in Echtzeit überwacht, um stabile Bedingungen und 
maximale Produktsicherheit zu gewährleisten. Täglich werden rund 210'000 Messungen 
durchgeführt. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Produktion von Stecklingen und zur Haltung von Mut-
terpflanzen zur Selbstversorgung. 

Die Trocknung und Erstverarbeitung der Blüten erfolgen direkt vor Ort. Anschliessend wird 
das Produkt zur GMP-Freigabe an einen zertifizierten Partner übergeben. 

Produktionskapazität Jährlich: 1000 kg  

https://ighanf.ch/wp-content/uploads/2025/04/SCC-Swiss-Certified-Cannabis-Guide-2023-DE-2.pdf
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3. Bewertungslegende 

Bewertung  Bedeutung  

Keine Abweichung  Norm- Punkt wird vollständig erfüllt  

➢ Empfehlungen dienen zur Verbesserung der 
Prozesse.  

Teilweise Abweichung Norm- Punkt wird teilweise erfüllt. Kleine, begründ-
bare Abweichung, welche im Folgeaudit überprüft 
wird. Kein Einfluss auf das Produkt oder Sicherheit/ 
Hygiene oder Umweltschutz.  

➢ Auflagen Typ 2  

Abweichung Norm- Punkt wird nicht erfüllt. Abweichung hat negati-
ven Einfluss auf das Produkt, Sicherheit, Hygiene oder 
den Umweltschutz.  

➢ Auflagen Typ 1  

Nicht relevant Norm- Punkt ist nachvollziehbar begründet nicht rele-
vant für die Zertifizierung. 

Der Auditor kann keine verbindlichen Auflagen erheben. Mit Auflagen sind Empfehlungen ge-
meint, welche bei nicht Berücksichtigung bei einer späteren Akkreditierung oder 
Zertifizierung zu Problemen führen kann oder nicht gesetzeskonform sind. Unter Empfehlun-
gen verstehen wir Hinweise, welche die Prozesse verbessern können. 

4. Geltungsbereich  
Der Betrieb verfügt über eine Betriebsbewilligung für den Anbau von kontrollierten Substan-
zen und eine Betriebsbewilligung für den Umgang mit Samen und Mutterpflanzen (Anhangi).  

Die GACP-Konformität wurde in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften bestätigt (Anhangii). Der Ablauf für die Qualitätssicherung und der 
Freigabeprozess nach Punkt 9 und 10 des SCC-Leitfadens (V2) ist nicht überprüfbar. Die Frei-
gabe wird von einem GMP-Partner vorgenommen wird (medizinische Regulierung).  

Beleg kantonale Betriebsbewilligung (Anhangiii). 

➢ Keine Abweichung  
➢ Empfehlung: Charge nach SCC-Leitfaden herstellen mit Cannabis mit weniger als 

1 % THC 
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5. Qualitätspolitik und Management 
Die gesetzlichen Vorgaben werden grundsätzlich eingehalten, die Verantwortlichkeiten sind 
geregelt und die Nachvollziehbarkeit der Betriebsorganisation ist gegeben.  

➢ Keine Abweichung 

Empfehlung: Code of Conduct als Betriebsverfassung einführen. Firmenreglement weiter 
ausarbeiten und Datenschutz einbeziehen (Videoüberwachung). Der Aufbau eines Manage-
mentsystems nach ISO 9001 ist zu empfehlen. Mit der Implementierung eines KVP-Systems 
(kontinuierlicher Verbesserungsprozess) könnte das Bewusstsein für ein integriertes Mana-
gementsystem verbessert werden. KVP ist ein Grundprinzip des Qualitätsmanagements und 
Bestandteil der ISO 9001. Mit einem internen Auditsystem würde das Controlling über die 
Umsetzung der Massnahmen einhergehen.  

6. Produktion Eingangskontrolle Rohstoffe 
Es werden ausschliesslich zertifizierte Rohstoffe und Materialien verwendet (Anhangiv). Der 
Wareneingang wird mittels Cannavigia Software erfasst. Verwendung von Osmosewasser 
und technischen Kontrollsystemen beim Dünger. Die Sicherheitsdatenblätter sind archiviert 
und abrufbar. Es werden keine externen Stecklinge verwendet.  

➢ Keine Abweichung 
➢ Empfehlung: Zeitplanung und Rückschnitt Mutterpflanzen optimieren .  

Empfehlung: Befall bei den Mutterpflanzen monitoren. Blau- / Gelbfallen einsetzen.  
Verwendung von:  
Solbac 
Traunem 

Absprechen mit Hersteller Andermatt Biocontrol Suisse AG ob zulässig für medizinische Pro-
duktion. 

7. Produktion Chargennummer 
Jede Charge ist über den Produktionsprozess hinweg eindeutig gekennzeichnet. Verwen-
dung von Cannavigia Software. Die Anwendung von Spritzmitteln und Nützlingen wird 
dokumentiert (Anhangv). 

➢ Keine Abweichung 

8. Produktion Verarbeitung / Verpackung / Lagerung 
Es wird nur die Erstverarbeitung vorgenommen. Das Verpackungsmaterial ist zertifiziert.  

Für die GACP-konforme Vortrocknung von Pflanzenmaterial sollten ausschliesslich Aufhän-
geschnüre verwendet werden, die hygienisch unbedenklich, stabil und leicht zu reinigen 
oder auszutauschen sind. Auf zertifiziertes lebensmittelechtes Material achten. Alternativ 
können Aufhängungen aus Edelstahldraht eingesetzt werden. Von der Verwendung von 

https://www.biocontrol.ch/de-ch/solbac--p23440?variant=15500
https://www.biocontrol.ch/de-ch/traunem--p23460?variant=14104
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Naturfasern wie Hanf, Jute oder Baumwolle ist abzuraten, da diese Feuchtigkeit aufnehmen, 
mikrobiell belastet werden und Partikel freisetzen können. Ebenso sollten keine gefärbten 
oder weichmacherhaltigen Industrieschnüre eingesetzt werden. 

➢ Keine Abweichung 
➢ Empfehlung: Unbedenkliche Aufhängung für die Vortrocknung verwenden.  

9. Qualitätssicherung 
➢ Nicht relevant (med. Produktion) 

10. Freigabe 
➢ Nicht relevant (med. Produktion) 

11. Prüf- und Betriebsmittel 
Liste aller Betriebsmittel und Wartung: Auszug Cannavigia (Anhangvi)  

➢ Keine Abweichung 
➢ Empfehlung: Waage durch zuständiges Eichamt prüfen lassen (Resultate Eichamt 

SO1) 

12. Hygiene und Arbeitssicherheit 
Der Betrieb erfüllt höchste hygienische Anforderungen und setzt in allen Produktionsschrit-
ten auf saubere, kontrollierte und klar dokumentierte Prozesse, um eine vorbildliche 
Produktsicherheit zu gewährleisten. Zweckmässige Hygieneschleusen sind vorhanden (An-
hangvii). Eine umfassende  liste ist vorhanden (Auszug Cannavigia, Anhangviii). 

Für die Arbeitssicherheit wird ein systematischer Ansatz empfohlen. Grundlage bilden die 
EKAS Richtlinie 6508 sowie die Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (ArGV 3) (Gesundheits-
schutz). Besondere Gefährdungen (chemische, biologische, explosionsgefährliche, 
physikalische) liegen bei Cannabisproduktion nahezu immer vor. Daher gilt grundsätzlich die 
Pflicht einen ASA-Spezialist beizuziehen. 

Der Betrieb darf die Erfüllung vereinfachen, wenn er klein ist (unter 10 Mitarbeitende). Er 
muss nicht zwingend ASA-Fachleute anstellen, sofern das erforderliche Fachwissen im Be-
trieb vorhanden ist (EKAS-Richtlinie 6508, Anhang 4), sondern kann: 

eine überbetriebliche oder Branchenlösung nutzen (z. B. via Berufsverband oder externe 
ASA-Beratung), 

https://www.vse-asvpm.ch/de/services/abfrage.php
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d6af3a1005f446dd7291f741c5e822933e7a44e938f4641a973e77ca64eaf919JmltdHM9MTc2MTY5NjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12c7c949-0205-67fc-347c-df1d03476618&psq=Richtlinie+6508&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZWthcy5hZG1pbi5jaC9maWxlYWRtaW4vRG9rdW1lbnRlL1JpY2h0bGluaWVuL2d1ZWx0aWcvMDY1MDhfZF8yMDIyXzAxXzAxLnBkZg
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/2553_2553_2553/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/2553_2553_2553/de
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oder mit einfachen Mitteln nachweisen, dass die Sicherheits- und Gesundheitsschutzmass-
nahmen wirksam umgesetzt sind.1 

➢ Teilweise Abweichung: Der Nachweis «mit einfachen Mitteln» wurde gemäss Ein-
schätzung des Auditors nicht erbracht. Ein ASA-Spezialist wurde nicht beizgezogen.  

➢ Auflage (Typ 2): ASA-Spezialist (z.B. mario.meier@fub-ag.ch, Spezialisten der Ar-
beitssicherheit | Adresslisten) beziehen und / oder Gefährdungsbeurteilung 
durchführen (Checkliste der Suva und Die 10 Elemente des ASA-Systems - EKAS).2  

➢ Empfehlung: Dokumentation Abklärung Beizug ASA Spezialist / Experte.  
➢ Empfehlung: Beschriftung der Zonen und Risikobeurteilung der einzelnen Zonen. 

Schutzausrüstung für Pflanzenräume (Schutzbrille+ PSA) an den Räumen an-
schreiben und Schutzausrüstung zur Verfügung stellen.  

➢ Empfehlung: Mitarbeitende sollten einbezogen werden (Art. 82 Abs. 2 Bundesgesetz 
über die Unfallversicherung, UVG), weil sie die Arbeitsabläufe und Gefahren am bes-
ten kennen und so wertvolle Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit geben 
können. 

➢ SICHEM – SIcherer Umgang mit CHEMikalien 

13. Personal /Ausbildung  
Der Betrieb legt grossen Wert auf einen vorbildlichen Umgang mit den Mitarbeitenden. Die 
Aus- und Weiterbildung wird aktiv gefördert, und im Bereich Anbau von medizinischem Can-
nabis steht qualifizierte fachliche Beratung zur Verfügung, um die Einhaltung regulatorischer 
Anforderungen sicherzustellen. Eine digitale Zeiterfassung ist vorhanden.  

➢ Teilweise Abweichung: Im Rahmen des Audits wurden folgende Punkte festgestellt: 
o Die Fachbewilligung für Pflanzenschutz ist derzeit nicht vorhanden. 
o Es ist keine Sicherheitsbeauftragte bzw. kein Sicherheitsbeauftragter definiert. 

➢ Auflage Typ 2: Bezüglich der Ausbildung im Betrieb wird als Minimum die: Fachbe-
willigung Pflanzenschutz vorausgesetzt. Kurse sind ab 2026 verfügbar.  

➢ Empfehlung: Ernennung sowie Aus- und Weiterbildung SIBE: Aus- und Weiterbil-
dung | Sicherheitsbeauftragte  

➢ Empfehlung: Die Dokumentation der Schulung oder Einarbeitung für die einzelnen 
Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen. 

 
1 Was heisst „Nachweis mit einfachen Mitteln“ (Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Ar-
beitssicherheit (ASA-Richtlinie) - EKAS, Seite 22): Ein Nachweis mit einfachen Mitteln soll glaubhaft darstellen, dass konkrete 
Massnahmen getroffen worden sind (z. B. anhand ausgefüllter Checklisten, Belege für getroffene Massnahmen, Protokolle, 
Schulungsunterlagen, mündliche Auskünfte usw.). 

➢ Gefährdungsbeurteilung durchführen (Checkliste der Suva und Die 10 Elemente des ASA-Systems - EKAS) 
➢ Nachweis, dass Mitarbeitende instruiert wurden (z. B. Protokoll, Ausbildungsnachweis) 
➢ Dokumentation über persönliche Schutzausrüstung, Fluchtwege, Erste Hilfe usw. 
➢ Falls nötig, kurzzeitiger Beizug eines externen ASA-Spezialisten (z. B. für Chemikalienlagerung oder Lüftung) 

2 Der Selbsttest Sicherheit und Gesundheitsschutz: Wo stehen wir? / Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung mit Check-
listen / z.B. Säuren und Laugen, Gesundheitsgefährdende Chemikalien im Betrieb und weitere Checklisten 

mailto:mario.meier@fub-ag.ch
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/lebenswichtige-regeln-und-bestimmungen/asa-richtlinie/kontaktliste-spezialisten-der-arbeitssicherheit#state=%5Banchor-283A48EF-CA78-4C89-AC2C-13F94A9630D3%5D
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/lebenswichtige-regeln-und-bestimmungen/asa-richtlinie/kontaktliste-spezialisten-der-arbeitssicherheit#state=%5Banchor-283A48EF-CA78-4C89-AC2C-13F94A9630D3%5D
https://www.suva.ch/de-ch/download/tools-und-tests/der-selbsttest-sicherheit-und-gesundheitsschutz--wo-stehen-wir/der-selbsttest-sicherheit-und-gesundheitsschutz--wo-stehen-wir--88057.D
https://www.ekas.admin.ch/de/arbeitssicherheit-und-gesundheitsschutz/das-asa-system/die-10-elemente-des-asa-systems
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Chemikalien-und-Arbeit/vollzugsschwerpunkt_sichem.html
https://jardinsuisse.ch/de/themen/unsere-themen/fachbewilligung-pflanzenschutz/
https://jardinsuisse.ch/de/themen/unsere-themen/fachbewilligung-pflanzenschutz/
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/beratung-kurse-und-angebote/weiterbildung-kurse-und-lehrgaenge/ausbildungsstufen-sibe
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/beratung-kurse-und-angebote/weiterbildung-kurse-und-lehrgaenge/ausbildungsstufen-sibe
https://www.ekas.admin.ch/fileadmin/Dokumente/Richtlinien/gueltig/06508_d_2022_01_01.pdf
https://www.ekas.admin.ch/fileadmin/Dokumente/Richtlinien/gueltig/06508_d_2022_01_01.pdf
https://www.suva.ch/de-ch/download/tools-und-tests/der-selbsttest-sicherheit-und-gesundheitsschutz--wo-stehen-wir/der-selbsttest-sicherheit-und-gesundheitsschutz--wo-stehen-wir--88057.D
https://www.ekas.admin.ch/de/arbeitssicherheit-und-gesundheitsschutz/das-asa-system/die-10-elemente-des-asa-systems
https://www.suva.ch/de-ch/download/tools-und-tests/der-selbsttest-sicherheit-und-gesundheitsschutz--wo-stehen-wir/der-selbsttest-sicherheit-und-gesundheitsschutz--wo-stehen-wir--88057.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/gefahrenermittlung-und-massnahmenplanung-mit-checklisten/gefahrenermittlung-und-massnahmenplanung-mit-checklisten--67000.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/gefahrenermittlung-und-massnahmenplanung-mit-checklisten/gefahrenermittlung-und-massnahmenplanung-mit-checklisten--67000.D
https://www.suva.ch/67084.d
https://www.suva.ch/67204.d
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14. Umweltschutz / Entsorgung  
Es wird darauf geachtet, dass, wann immer möglich, ungiftige oder sichere Chemikalien und 
Rohstoffe verwendet werden und nur die benötigte Menge beschafft, eingesetzt und gelagert 
werden. Eine Wärmerückgewinnung ist vorhanden.  

Das SOP-Dokument für die Entsorgung wurde eingesehen.  

➢ Keine Abweichung  

15. Infrastruktur 
Zweckmässige Hygieneschleusen sind vorhanden. Alle Elektroinstallationen sind fachge-
recht durchgeführt (Anhang ix ). Besonders hervorzuheben sind die spürbare Ordnung im 
Betrieb, die gute Organisation der Flächen sowie die sichtbare Sorgfalt im Umgang mit den 
Pflanzen, Menschen und Tieren. 

➢ Teilweise Abweichung: Die Videoüberwachung ist aus der Sicht des Auditors nicht 
ausreichend klar gekennzeichnet. Es besteht kein klarer Ablauf für den Einlass von 
Besuchern. 

➢ Auflage Typ 2: Datenschutz Richtlinien erarbeiten und Zuständigkeiten und Kompe-
tenzen für Sicherheit klar definieren. Überwachte Bereiche sichtbar kennzeichnen. 
Einverständnis der Besucher beim Einlass dokumentieren. Mitarbeiter schulen be-
züglich der Überwachung. Videoüberwachung erfolgt ausschliesslich in Bereichen, 
in denen ein berechtigtes Sicherheitsinteresse besteht. Dazu gehören: 

➢ Eingänge / Zugangskontrollen 
➢ Lager- und Sicherheitsräume 
➢ Bereiche mit kontrollierten Substanzen (BetmG-relevant) 
➢ Materialübergabepunkte 
➢ interne Transportwege 
➢ Betriebsräume mit erhöhtem Diebstahl- oder Manipulationsrisiko  

Keine Überwachung in Pausenräumen, Büros oder Sanitärbereichen. Keine 
Überwachung zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle. 

➢ Empfehlung: Sicherheitskonzept erstellen und Risikobeurteilung mit der Polizei 
durchführen. Beratung, Referate, Schulungen 

16. Empfehlung Zertifizierung  
➢ Die Zertifizierung wird ausdrücklich empfohlen. Ein Audit sollte alle zwei Jahre statt-

finden. 
 

 

 

https://www.police.be.ch/de/start/dienstleistungen/beratung--referate--schulungen.html
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Bern, 11.12.2025 

Der Auditor:  

 

Lukas Brunner 
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Tabellarische Übersicht 
 Soll-Vorgabe Ist-Situation Abweichung Auflage / Empfehlung 

4. Gel-
tungsbereich 

Klar definierte Produktion-
sarten 

Herstellung von medizinischem Can-
nabis. 

Keine Empfehlung: Charge nach 
SCC-Leitfaden herstellen 
mit Cannabis mit weniger 
als 1 % THC 

5. Quali-
tätspolitik 

Gesetzliche Vorgaben einge-
halten, Nachvollziehbarkeit, 
Verantwortlichkeiten 

Verantwortlichkeiten klar geregelt Keine Empfehlung: Manage-
menthandbuch als 
Betriebsverfassung ein-
führen. 

Empfehlung: Interne Au-
dits sollten das allgemeine 
Controlling System des 
Unternehmens darstellen. 

6. Produktion / 
Eingang-
skontrolle 

Rohstoffe kontrolliert, zuge-
lassen, SDB vorhanden 

Sicherheitsdatenblätter vorhanden 
und archiviert 

Erdanalyse vorhanden  

 

 

Keine Empfehlung: Zeitplanung 
und Rückschnitt Mutter-
pflanzen optimieren. 

Empfehlung: Befall bei 
den Mutterpflanzen moni-
toren.  

7. Produktion / 
Chargennum-
mer 

Eindeutige Vergabe & Rück-
verfolgbarkeit 

Pflanzenpass ist vorhanden 
für den Verkauf von Stecklin-
gen  

Klare Kennzeichnung der Chargen  

  

Keine  
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8. Verarbeitung 
/ Verpackung / 
Lagerung 

Sauber, trocken, staubfrei; 
Waagen kalibriert; PSA, keine 
Lösungsmittel, konstante 
Temperatur 

Kein Lager in Betrieb. Die Rohware 
wird nach dem Abpacken direkt an 
den Auftraggeber übergeben.  

Keine Empfehlung: Unbedenkli-
che Aufhängung für die 
Vortrocknung verwenden.  

 

9. Quali-
tätssicherung 

Vorgaben SCC zur Proben-
ahme & Analytik 

Nicht anwendbar. 

 

-  

 

10. Freigabe Laborbefund + dokumen-
tierte Freigabe 

Zuständikeit  

Nicht anwendbar. 

 

- Empfehlung: Chargenfrei-
gabe nach SCC 
durchführen. 

11. Prüf- & Be-
triebsmittel 

Inventar, Prüfplan, Wartung-
sjournal, 
Bedienungsanleitungen 

Vorhanden und dokumentiert Keine Empfehlung: Waage 
durch zuständiges Eich-
amt prüfen lassen  

➢ Resultate Eichamt 
SO1 

12.Ar-
beitssicherheit  

PSA vorhanden, ASA-Spezia-
list bei Bedarf, 
Händewaschen möglich 

Keine systematische Risikobeurtei-
lung der einzelnen Bereiche.  

Der Nachweis «mit einfachen Mitteln» 
wurde gemäss Einschätzung des Au-
ditors nicht erbracht. Ein ASA-
Spezialist wurde nicht beizgezogen. 

 

Teilweise Ab-
weichung 

Auflage Typ 2: Abklärung 
ASA-Spezialist beziehen 
und / oder SUVA / EKAS 
Checklisten ausfüllen 

Empfehlung: Dokumenta-
tion Abklärung Beizug ASA 
Spezialist / Experte 

Empfehlung: Dokument 
mit Raumnummern und Ri-
siken je Raum erstellen  

Empfehlung: Einbezug 
Mitarbeitende 

https://www.vse-asvpm.ch/de/services/abfrage.php
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13. Personal Geschult, dokumentiert, Per-
sonaldossiers vollständig 

Die Fachbewilligung für Pflanzen-
schutz ist derzeit nicht vorhanden. 

Es ist keine Sicherheitsbeauftragte 
bzw. kein Sicherheitsbeauftragter de-
finiert. 

Teilweise Ab-
weichung 

Empfehlung: Aus- und 
Weiterbildung SIBE: Aus- 
und Weiterbildung | Si-
cherheitsbeauftragte  

Auflage Typ 2: Bezüglich 
der Ausbildung im Betrieb 
empfehlen wir als Mini-
mum die: Fachbewilligung 
Pflanzenschutz. Kurse sind 
ab 2026 verfügbar.  

Empfehlung: Eine Doku-
mentation der Schulung 
oder Einarbeitung für die 
einzelnen Arbeiten wird 
ausdrücklich empfohlen. 
 

14. Umwelt-
schutz & 
Entsorgung 

Stoffe beschriftet, Entsor-
gung korrekt, 
Chemikalienschrank 

Ablauf für die Entsorgung ist vorhan-
den.  

Keine   

15. Infra-
struktur & 
Räumlichkeiten 

Sauber, ordentlich, ohne 
Stolperfallen, Sicherheits-
system 

Die Videoüberwachung ist aus der 
Sicht des Auditors nicht ausreichend 
klar gekennzeichnet. 

Es besteht kein klarer Ablauf für den 
Einlass von Besuchern. 

 

Teilweise 
Abweichung  

Auflage Typ 2: Daten-
schutz Richtlinien 
erarbeiten und Zuständig-
keiten und Kompetenzen 
für Sicherheit klar definie-
ren. Überwachte Bereiche 
sichtbar kennzeichnen. 
Einverständnis der Besu-
cher beim Einlass 
dokumentieren. 

https://www.suva.ch/de-ch/praevention/beratung-kurse-und-angebote/weiterbildung-kurse-und-lehrgaenge/ausbildungsstufen-sibe
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/beratung-kurse-und-angebote/weiterbildung-kurse-und-lehrgaenge/ausbildungsstufen-sibe
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/beratung-kurse-und-angebote/weiterbildung-kurse-und-lehrgaenge/ausbildungsstufen-sibe
https://jardinsuisse.ch/de/themen/unsere-themen/fachbewilligung-pflanzenschutz/
https://jardinsuisse.ch/de/themen/unsere-themen/fachbewilligung-pflanzenschutz/
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Mitarbeiter schulen bezüg-
lich der Überwachung.  

Empfehlung: Sicherheits-
konzept erstellen und 
Risikobeurteilung mit der 
Polizei durchführen. Bera-
tung, Referate, 
Schulungen 

 

https://www.police.be.ch/de/start/dienstleistungen/beratung--referate--schulungen.html
https://www.police.be.ch/de/start/dienstleistungen/beratung--referate--schulungen.html
https://www.police.be.ch/de/start/dienstleistungen/beratung--referate--schulungen.html
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